
Hessisches Ministerium

für Soziales und Integration

SPRECHZEITEN BILDUNG UND TEILHABE

Montag 08:00 − 12:00 Uhr | 13:00 − 15:30 Uhr

Dienstag 08:00 − 12:00 Uhr | 13:00 − 15:30 Uhr

Mittwoch 08:00 − 12:00 Uhr | 13:00 − 15:30 Uhr

Donnerstag 08:00 − 12:00 Uhr | 13:00 − 15:30 Uhr

Freitag 08:00 − 12:00 Uhr

Wir bieten Ihnen auch Informationen in verschiedenen 

Sprachen auf unserer Internetseite.
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Teilhabe an Sport und Kultur   

Jedem Kind oder Jugendli-

chen unter 18 Jahren stehen 

15,00 € pro Monat zur 

Verfügung. Damit kann bei-

spielsweise ein Mitgliedsbei-

trag bei einem Verein, die 

Teilnahme an einer Freizeit 

oder der Musikunterricht an 

einer Musikschule übernom-

men werden.

Tagesaus�üge und  

Klassenfahrten  

Die Kosten für Klassenfahr-

ten und Aus�üge werden  

in tatsächlicher Höhe über-

nommen. Taschengeld kann 

nicht übernommen werden.

Schulbedarf 

Schülerinnen und Schüler 

erhalten jeweils zum 01.08. 

und zum 01.02. eines Jahres 

einen Pauschalbetrag. Der 

Betrag wird jährlich mit 

dem gleichen Prozentsatz 

wie der Regelbedarf erhöht.

Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskos-

ten werden übernommen, 

wenn die nächstgelegene 

Schule im Kreis Bergstraße 

mit dem entsprechenden 

Bildungsgang besucht wird. 

Der Schulweg muss mehr 

als 3 km betragen. Bis zum 

Ende der Klassen 9 bzw. 10 

ist die Abteilung ÖPNV beim 

Kreis zuständig.

Lernförderung 

Die Kosten für eine außer-

schulische Lernförderung  

können übernommen werden.  

Aber: Hierfür muss ein  

gesonderter Antrag gestellt 

werden.

Mittagsverp�egung 

Die Kosten für das gemein-

scha�liche Mittagessen in 

Schule oder Kindergarten 

werden übernommen.

WER?

Wer kann die Leistungen erhalten?

Berechtigt sind Kinder aus Familien, die

›  Bürgergeld nach dem SGB II 

› Sozialhilfe nach dem SGB XII 

› Wohngeld 

› Kinderzuschlag 

› Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

beziehen.

Das Bildungspaket kann von Kindern sowie Schülerin-

nen und Schülern bis 25 Jahre in Anspruch genommen 

werden. Leistungen für die Teilhabe am sozialen und 

kulturellen Leben werden bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres erbracht.

Keinen Anspruch haben Jugendliche und junge Erwachsene, 

die eine Ausbildungsvergütung erhalten.

WAS?

Was bekomme ich?  

Welche Leistungen stehen zur Verfügung?


